	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Arbeitsbereich:
· Geflügelhaltung
· Grünpflege
· Jagd

	Betriebsanweisung
	Tätigkeit:
· Umgang mit kranken, krankheitsverdächtigen 
oder verendeten Tieren
· Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten in kontaminierten Bereichen
· Kontakt zu kontaminierten Gegenständen und PSA
	 

	 
	
	
	
	 

	 
	
	gemäß § 14 BioStoffV
	
	 

	 
	
	
Firma:

	
	 

	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	 

	 
	BIOLOGISCHER ARBEITSSTOFF
	 

	 
	hochpathogene aviäre Influenzaviren (HPAI-Viren) – Risikogruppe 3
	 

	 
	
	 

	 
	
	 

	 
	GEFAHREN FÜR DIE BESCHÄFTIGTEN
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Die Gefahr einer Infektion mit HPAI-Viren wird für den Menschen zwar derzeit als gering angenommen, darf aber vor dem Hintergrund der weltweit bereits aufgetretenen humanen Erkrankungs- und Todesfälle nicht vernachlässigt werden.

Aufnahmepfade/Übertragungswege:

Eine Infektion kann über Aerosole sowie über direkten engen Haut- und Schleimhautkontakt mit infizierten Tieren, deren Blut oder Ausscheidungen sowie über Hautverletzungen erfolgen.

	 

	
	SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN
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· Die Freisetzung von Bioaerosolen sowie Haut- und Schleimhautkontakt sind zu vermeiden bzw. zu minimieren.
· Der Zutritt ist auf den minimalen Personenkreis zu beschränken.
· Beim Aufsammeln von toten Tieren sind, wenn möglich, z. B. Greifzangen einzusetzen.
· Kann eine Aerosolbildung nicht verhindert werden, ist unter Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen (Gefährdungsbeurteilung) folgender Atemschutz notwendig:
· Gebläsefiltergeräte mit Helm oder Haube mit Filter der Klasse TH2P mit Warneinrichtung bzw. TH3P oder
· Gebläsefiltergeräte mit Viertel-, Halb- oder Vollmaske mit Filter der Klasse TM2P bzw. TM3P oder
· partikelfiltrierende Halbmasken FFP3, vorzugsweise mit Ausatemventil.
· Körperbedeckende, sofern erforderlich, flüssigkeitsdichte und bei Wiederverwendung desinfizierbare Schutzkleidung (z. B. Overall Kat. III, Typ 4-B oder höherwertig) ist zu tragen.
· Eine Kopfbedeckung (z. B. Kapuze) ist zu tragen.
· Flüssigkeitsdichte, desinfizierbare Stiefel (z. B. Gummistiefel) sind zu tragen.
· Flüssigkeitsdichte, reißfeste und desinfizierbare Schutzhandschuhe mit ggf. langen Stulpen, die vor biologischer Kontamination schützen (z. B. zwei Paar Einmal-Schutzhandschuhe), sind zu tragen.
· Augenschutz, z. B. Gesichtsschutzschirm oder Korbbrille, ist zu tragen. Die Verwendung einer Atemschutzhaube schließt den Schutz der Augen mit ein.

	 

	
 
	VERHALTEN IM GEFAHRFALL
	 

	 
	
· Beim akuten Auftreten von Symptomen (meist 2 bis 5 Tage, eventuell bis zu 14 Tage nach Infektion) wie z. B. Bindehautentzündungen, grippeähnlichen (z. B. Fieber, Atemnot, Husten) oder neurologischen Krankheitssymptomen (z. B. Kopfschmerzen, Übelkeit, Nackensteife) unverzüglich einen Arzt aufsuchen und diesen über die Möglichkeit einer beruflich verursachten Infektion mit HPAI-Viren informieren.

		

	 
	
	 




	 
	VERHALTEN BEI UNFÄLLEN, ERSTE HILFE
	NOTRUF 112
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· Auch kleine Wunden sind fachgerecht zu behandeln.
· Nach Hautkontakt ist die Hautfläche zu desinfizieren, nach Augenkontakt sind die Augen mit viel Wasser auszuspülen (eine Augenspülflasche ist zu verwenden). Nach 
Verletzungen ist ein Arzt aufzusuchen.
· Der Kontakt der Haut und/oder der Augen sowie Verletzungen sind dem Verantwortlichen im Betrieb zu melden und im Verbandbuch einzutragen.
· Bei Notfallbehandlungen sollten Personen mit Nutztierkontakt den behandelnden  
Arzt auf ihre Tätigkeit und über die Möglichkeit einer beruflich verursachten Infektion mit 
HPAI-Viren hinweisen.

	 

	 
	SACHGERECHTE ENTSORGUNG
	 

	 
	
· Kadaver in einem reißfesten und flüssigkeitsdichten Behälter (Symbol „Biogefährdung“) einsammeln und Behälter anschließend dicht verschließen. Die Behälter sammeln und vor dem endgültigen 
Abtransport von außen desinfizieren.
· Die Entsorgung von Tierkörperteilen erfolgt nach Anweisung der Behörden.
· Kontaminierte Arbeitskleidung und Persönliche Schutzausrüstungen sind zu reinigen und zu
desinfizieren bzw. in dicht schließenden Behältern der Entsorgung zuzuführen. PSA ist in geeigneten Behältern aufzubewahren.
· Nach Ablegen der Arbeits-/Schutzkleidung sind die Hände zu desinfizieren.
· Kontaminierte Einrichtungen und Geräte sind zu reinigen und zu desinfizieren.

	 

	 
	
	 

	 
		Ort:	Datum:
     	          
	Unterschrift Verantwortlicher:

	Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen.
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